Dienstanweisung
Asylverfahren

Identitatsfeststellung — Instrumentarien

Vorbemerkung:

Neben der Sachverhaltsaufklarung i.R.d. Anhdrung stehen verschiedene technische und
physikalische Mdglichkeiten zur Feststellung der Identitat und Staatsangehdrigkeit zur Ver-
fligung, auf die nachfolgend im Einzelnen eingegangen wird.

1. Identifizierung — Registerabgleiche

1.1. Allgemeines

Durch die Umsetzung des Datenaustauschverbesserungsgesetzes (DAVG) vom 02. Feb-
ruar 2016 wurde beim BVA ein automatisierter Registerabgleich fur Auslander, die ein Asyl-
gesuch geaulert haben, unerlaubt eingereist oder aufhaltig sind, eingefihrt (§73 Abs. 1a
AufenthG).

Die erstmalige Prifung des AZR-Registerabgleichs erfolgt im Rahmen der Antragsentge-
gennahme und umfasst folgende AZR-Datenbestande:

- AZR und nationaler Visa-Datei mittels Grund- / Aliaspersonalien, ggf. Passdaten

- Europaisches VISA-Informationssystem (VIS) mittels Fingerabdriicke

- INPOL-Sachfahndungen’®! mittels Passdaten

- Schengener Informationssystem (SIS)

Die in INPOL gespeicherten Aliaspersonalien werden per Mail an das AVS Ubermittelt (siehe
DA-AVS Anderung von Personendaten / Erfassung weiterer Personendaten).

Das kumulierte Ergebnis der 0. a. Abgleiche steht tber die AZR-Gesamtauskunft des BVA-
Registerportals als PDF-Dokument zum Abruf zur Verfigung.

Aufgrund einer teils notwendigen manuellen Sachbearbeitung im BVA werden unter Um-
standen vorlaufige Ergebnisdokumente bereitgestellt. Diese sind ca. zehn Minuten nach
Speicherung der Person im AZR verfiigbar. Da in den meisten Fallen die Registrierung der
Antragsteller vor Antragstellung beim BAMF erfolgt, sollte i. d. R. bei Antragstellung bereits
ein endgultiges Ergebnis zur Verfigung stehen. Das kumulierte Ergebnisdokument des Re-
gisterabgleiches wird durch das AVS mittels des Formulars DO880 dokumentiert.

Eine Aufnahme des Ergebnisdokuments in die MARIiS-Akte erfolgt nur, wenn die Bewertung
des BVA ,gleich” lautet (Personenidentitat liegt vor). Weist der Registerabgleich Treffer mit
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dem Merkmal ,ahnlich“ aus, erfolgt keine Aufnahme, sondern der Vorgang wird dem Ent-
scheider zur abschlieRenden Priufung und Bewertung vorgelegt. Fur ausfuhrlichere Informa-
tionen wird auf die DA-AVS Reaqisterabgleiche verwiesen.

1.2. Prifung und Bewertung des Registerabgleichs

Ob der Registerabgleich Treffer ergeben hat, kann der Entscheider zunachst dem Doku-
ment D0880 ,Visaanfrage-Aktenvermerk® in der Schriftstlickliste entnehmen.

Da der Registerabgleich nicht nur bei der Erstregistrierung durchgeflihrt wird, sondern auch
bei jeder Anderung/Ergédnzung am AZR-Datensatz wiederholt wird, muss das Ergebnis des
Registerabgleichs mehrfach geprift werden. Entsprechend muss der Entscheider unmittel-
bar vor der Anhérung, unabhangig von den im Dokument D0880 angegebenen Treffern,
den Registerabgleich im AZR erneut aufrufen und prifen ob zwischenzeitlich neue Erkennt-
nisse zur Person vorliegen. Diese sind ggf. in einem neuen Dokument DO880 zu dokumen-
tieren und die Akte ggf. (nach der Anhérung) an das AVS zu leiten, sodass notwendige
Bearbeitungsschritte (z. B. bei Visa-/VIS-Treffer; siehe DA-AVS) durchgeflhrt werden kon-
nen.

Der Registerabgleich ist aulRerdem vor Bescheiderstellung durch den Entscheider (sollte
diese nicht kurz nach der Anhérung erfolgen) erneut zu prifen.

Im MARIiS-Workflow 6ffnet sich nach Bescheiderstellung der durch die AVS-Kraft vorausge-
flllte Abfrageautomat. Die dort eingetragenen Informationen missen sorgfaltig kontrolliert
werden. Der Entscheider muss im Rahmen der Uberpriifung beim Vorliegen von neueren
Erkenntnissen a) ein neues Formular DO880 ausfillen und b) nach der Bescheiderstellung
den zweiten Abfrageautomaten ausflllen. Hinweise zur richtigen Befiillung und Priorisierung
bei mehreren Treffern finden sich in der DA-AVS, Kapitel Registerabgleich.

Sollten nach Bescheiderstellung neue Erkenntnisse aus dem Registerabgleich vorliegen, ist
der Bescheid dahingehend zu prifen, ob die neugewonnen Erkenntnisse entscheidungsre-
levant sind und ggf. zu erganzen.

Zur Bewertung von ,ahnlich“-Treffern des Registerabgleichs muss der Entscheider das Er-
gebnisdokument im AZR aufrufen und nach sorgfaltiger Prifung der verschiedenen Treffer
das Ergebnis schlissig in einem Aktenvermerk darlegen. Aus Datenschutzgriinden durfen
keine Daten der ,ahnlich“-Treffer aufgefihrt werden. Jedoch ist die Bewertung zu den ein-
zelnen Treffern unter Angabe der jeweiligen Listennummer des Abgleichs im Vermerk auf-
zufuhren.

Sollte das abschlielende Ergebnis der Registerabgleiche zum Zeitpunkt der Antragstellung
noch nicht vorliegen, muss der Entscheider das Ergebnis im AZR vor der Anhorung selbst
abrufen und prifen.

1.3. Europaisches Visa Informationssystem (VIS) und nationale Visaabfrage
Beim VIS handelt es sich um eine zentrale Datenbank, in der biographische Daten und bio-
metrische Informationen von Personen, die ein Schengen-Visum beantragt haben, fur funf
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Jahre gespeichert werden (Antrag, Entscheidung, Art und Dauer der Gultigkeit des Visums).
In der nationalen Visa-Datei sind neben den kurzfristigen von Deutschland ausgestellten
Schengen-Visa, die auch in der VIS-Datei enthalten sind, auch langfristige ausschliel3lich
auf Deutschland beschrankte Visa (z. B. zum Zweck eines Studiums) enthalten. Eine Ab-
frage dient u. a. zur Prifung der Zustandigkeit nach der Dublin-VO. Aber auch im nationalen
Verfahren kdnnen die Erkenntnisse aus der VIS-/Visa-Datenbank sowohl fur die Identifizie-
rung der Antragsteller als auch fur die Glaubhaftigkeitsprifung von Nutzen sein.

Da im Rahmen eines Antrages auf Erteilung eines Visums ein gultiger Reisepass bei der
Botschaft vorgelegt werden muss, ist davon auszugehen, dass die Botschaft den Reisepass
gepruft hat und daher die Personendaten der VIS-Auskunft (bei Visaerteilung) die maligeb-
lichen Personendaten sind. Dies entbindet jedoch nicht von der Pflicht, alle als Identitats-
nachweis geeigneten Dokumente einer PTU zu unterziehen. Wird festgestellt, dass die Per-
sonendaten gem. der VIS-Auskunft mit Visa-Erteilung von den Angaben des Antragstellers
abweichen, sind bereits bei der Antragsannahme die Personalien der VIS-Auskunft als Fuh-
rungspersonalien zu verwenden. Zudem ist zu prifen, ob der vorgelegte Pass mit dem Pass,
welcher flr das Visumsverfahren genutzt wurde, Ubereinstimmt.

Sollte ein Treffer flr einen EU-Mitgliedsstaat (MS) vorliegen, wird die Akte nach Erstbefra-
gung und Anhorung zur Zulassigkeit an das zustandige DU-Zentrum weitergeleitet.

Obligatorische Anforderung von Visumantragsunterlagen (durch das AVS):

Ist die Anforderung von Visumantragsunterlagen in dem entsprechenden Fall verpflichtend,
werden die Unterlagen nach Aktenanlage oder bei Bekanntwerden des VIS-/Visa-Treffers
bereits durch das AVS angefordert. In welchen Fallen die Anforderung von Visumsunterla-
gen durch das AVS verpflichtend ist, wird durch Rundschreiben bekannt gegeben. Der Ent-
scheider hat die Aufgabe, diese Unterlagen zu sichten und ggf. fur die Entscheidung im
Asylverfahren relevante Passagen Ubersetzen zu lassen. Die Unterlagen kénnen zur Sach-
verhaltsaufklarung herangezogen werden. Die genaue Vorgehensweise fir diese Falle fin-
det sich hier.

Fakultative Anforderung von Visumantragsunterlagen (Verfigung durch SB-E)

Bei Vorliegen eines VIS-/Visa-Treffers (Schengen-Visum oder nationales Visum) flir andere
Fallkonstellationen als die, die eine obligatorische Anforderung verlangen, kann der
Entscheider in begriindeten Verdachtsfallen schriftlich und unter Darlegung der Griinde im
Einzelfall verfigen (D2222), dass die AVS-Kraft Uber das AZR-Registerportal mit der
Funktion VIS-Mail die Unterlagen zum Visaverfahren direkt bei der entsprechenden
Botschaft des jeweiligen Schengen-Staates anfordert (siehe hierzu VIS Mail _Handbuch
sowie VIS-Mail Kurzanleitung).
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Zu beachten: Fur Unterlagen zu Schengenvisa (VIS) qilt eine Aufbewahrungspflicht von
zwei Jahren. Die Speicherfrist bei nationalen Visa betragt finf Jahre. Bei alteren Visa
erubrigt sich damit i. d. R. eine Anfrage, da keine Antragsunterlagen mehr vorliegen.

Die Visa-Unterlagen werden Bestandteil der Verfahrensakte (Indizierung: ,D0786 VisaAn-
tragsunterlagen®).

Bei Asylbewerbern, die Reisedokumente mit Visaeintragen vorlegen, ohne dass entspre-
chende Treffer aus den AZR Visa- oder VIS-Datenbank-Abfragen vorliegen, sind die Visa-
unterlagen gem. DA-AVS Kapitel Registerabgleiche anzufordern

Werden mehrere Personen mit gleichen oder ahnlichen Personalien im Registerabgleich
angeboten, ist vom zust. Entscheider zu bestimmen, welche Daten dem Antragsteller zuzu-
ordnen sind (siehe 1.1).

1.4. Grund- und Aliaspersonalien im AZR

Das Ergebnis des Abgleichs im AZR wird einschlie3lich der Bewertung des BVA hinsichtlich
einer mdglichen Personengleichheit zum Abruf Uber das Registerportal zur Verfigung ge-
stellt. Die abschlielende Bewertung ggf. vorhandener ,ahnlich“-Treffer erfolgt durch den
zustandigen Entscheider (siehe 1.1).

1.5. INPOL Sachfahndung

Das abzurufende Ergebnisdokument enthalt einen Abgleich mit der INPOL-
Sachfahndungsdatei. Hieriber wird angegeben, ob ein im AZR gespeichertes Personalpa-
pier zur Fahndung ausgeschrieben wurde. Das AVS informiert in diesen Fallen die aus-
schreibende Behorde sowie die zustandige ABH.

1.6. Schengener Informationssystem (SIS)

Das Schengener Informationssystem (SIS) ist ein Informationssystem fur die Sicherheitsbe-
hérden der Schengen-Lander. Es dient der automatisierten Personen- und Sachfahndung
in der EU. Treffer im SIS kénnen Hinweise fur das Dublin-Verfahren (Voraufenthalte in an-
deren Mitgliedstaaten), zur Identitat und Herkunft der Person, zu Ausschlusstatbestanden,
aber auch fur die Glaubhaftigkeitsprifung geben. Eine Suche im ,SIS im Registerportal® ist
obligatorisch in jenen Verfahrensschritten vorzunehmen, in denen ein Registerabgleich vor-
genommen wird, und ebenfalls in Dokument DO880 zu dokumentieren.

Weitere Informationen zu den Anwendungen , SIS im Registerportal“ (Suche, Erstellen und
Pflege von Ausschreibungen) sowie SISKom (Kommunikation mit anderen Mitgliedstaaten
zu SIS-Ausschreibungen) sind der SIS-Arbeitsanleitung zu entnehmen.
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2. Vorlage von Personaldokumenten
Grundsatzlich ist die Identitat einer Person durch die Vorlage geeigneter echter Dokumente
(z. B. Reisepass, Personalausweis, ID-Card) nachzuweisen.

Die Eignung der Dokumente als Identitadtsnachweis ergibt sich hierbei aus der Gesamtschau
vorgelegter Dokumente, dem Ergebnis der Dokumentenprifung (PTU) sowie einer Ein-
schatzung zu staatlichen Strukturen und Dokumentenwesen hinsichtlich des Korruptionsin-
dexes des jeweiligen Ausstellerstaates.

Hinweis:

Original-Dokumente, die von nicht-autorisierten Stellen ausgegeben wurden (z. B. IS in Irak
und Syrien), kénnen durch die PTU-Vorprifung i. d. R. identifiziert werden. Zu beachten ist
auch, dass selbst bei Vorlage von Originalpapieren eine falsche Identitat vorliegen kann.
Bei Zweifeln, ist eine genaue Aufklarung des Sachverhalts erforderlich und sind Staatsan-
gehorigkeit und ldentitat zu klaren.

Sofern ein Antragsteller bis zu seiner Anhdrung keine entsprechenden Personaldokumente
vorgelegt hat, ist erim Rahmen der Anhérung nochmals auf seine bestehende Mitwirkungs-
pflicht nach § 15 AsylG hinzuweisen, vorhandene Dokumente, die seine Identitat untermau-
ern kdnnen, beim Bundesamt vorzulegen. Insbesondere bei HKL mit hoher Schutzquote
sollte der Antragsteller auch darutber informiert werden, dass die Vorlage dieser Dokumente
zu einer schnelleren Entscheidung Uber seinen Asylantrag fihren kdnnte, da eine mdglich-
erweise zeitintensive Klarung seiner Identitat nicht mehr erforderlich ware.

Wenn erst in der Anhdrung Originaldokumente vorgelegt werden, sind diese mdglichst noch
wahrend der Anhérung zur Vorprifung zu geben. Sollte sich hierbei ein Falschungsverdacht
ergeben, ist der Antragsteller direkt in der Anhérung damit zu konfrontieren, die Herkunft
des Dokumentes entsprechend zu hinterfragen und die Staatsangehdrigkeit zu klaren (siehe
Kapitel Anhdérung Abschnitt 8). Sollte der Antragsteller eine Falschung bestreiten, das Er-
gebnis der erweiterten Prifung in den Prufzentren jedoch den Anfangsverdacht der Vorpru-
fung bestatigen, sind Antragsteller aus Herkunftslandern mit hoher Schutzquote oder Ver-
fahren mit einer voraussichtlich positiven Entscheidung erneut zur Anhérung zu laden.

Hinweis:

Befinden sich keine Original-Identitdtsdokumente im Besitz des Antragstellers, so kann eine
entsprechende Urkunde unter Umstanden bei Familienangehorigen im HKL sein. Dem An-
tragsteller ist unter angemessener Fristsetzung die Ubersendung zur Stiitzung des Sach-
vortrags aufzugeben. Sofern Angehorige sich zur Beschaffung der Dokumente durch Vor-
stellung bei einer dortigen Behorde selbst in Gefahr begeben wirden, kann dies nicht zuge-
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mutet werden. Auch kann der Antragsteller im Asylverfahren selbst nicht aufgefordert wer-
den, sich zur Beschaffung von Urkunden an die Botschaft seines HKL in Deutschland zu
wenden, wenn er sich dadurch selbst einer Gefahrdung aussetzen wirde.

3. Identitatsklarung bei Nichtvorliegen von Personaldokumenten -
Einsatz von IT-Tools

Im Rahmen der Weiterentwicklung des Integrierten Identitdtsmanagements (IDMS Identi-
tatsmanagement Sicherheit) ist beim Bundesamt die flachendeckende Einflihrung von vier
IT-Tools erfolgt, die die Klarung der Identitat unterstitzen. Dabei handelt es sich um fol-
gende Tools:

1. Auslesen von mobilen Datentragern (AmD, siehe 3.1.)

2. Sprach- und Dialekterkennung (Dialekt-ldentifizierungs-Assistent — DIAS, siehe 3.2.)
3. Bildbiometrie (Lichtbildassistent — LiBiAs, siehe 3.3.)

4. Namenstranskription (siehe 3.4.)

Die Tools werden wahrend der Registrierung des Asylagesuchs bzw. spatestens im Rah-
men der Asylantragsannahme eingesetzt. Dabei werden Hinweise und Indizien gewonnen,
die zur Klarung der Identitat und Staatsangehdrigkeit beitragen kénnen. Diese Feststellun-
gen erfolgen weiterhin durch die Gesamtschau der dem Entscheider vorliegenden Erkennt-
nisse. Ergeben sich aus den genannten Tools Hinweise auf eine andere Identitat oder ein
anderes HKL als vom Antragsteller angegeben, sind diese Punkte im Rahmen der Anhorung
aufzuklaren. Durch Vorhalte ist dem Antragsteller Gelegenheit zu geben, Widerspriiche o-
der Unklarheiten aufzuklaren.

Zu bertcksichtigen ist allerdings, dass bei vorliegendem VIS-Treffer mit Visum-Erteilung die
Identitat und Staatsangehdrigkeit ausreichend geklart ist. Das Auslesen von mobilen Daten-
tragern, die Sprach- und Dialekterkennung sowie die Namenstranskription werden daher in
diesen Fallen nicht durchgefuhrt. LiBiAs |auft wie in allen anderen Fallen automatisch im
Hintergrund.

3.1. Auslesen mobiler Datentrager

3.1.1. Allgemeines zum Auslesen mobiler Datentrager

Die gesetzlichen Regelungen unterscheiden zwischen dem in § 15a Abs. 1 AsylG geregel-
ten Auslesen von Datentragern und dem in § 15a Abs. 2 AsylG geregelten Auswerten von
Datentragern. Fur beide Bereiche gelten unterschiedliche Tatbestandsvoraussetzungen.
Nicht mehr erforderliche Daten sind zudem zu I6schen und das Auslesen, Auswerten und
Loschen von Daten ist in der Akte zu dokumentieren (§ 15a Abs. 3 AsylG).
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Legen Antragsteller zur Feststellung ihrer Identitat und Staatsangehdrigkeit keinen gultigen
Pass, Passersatz oder sonstigen geeigneten Identitatsnachweis vor, bzw. besteht ein Ma-
nipulationsverdacht hinsichtlich der vorgelegten Papiere, darf das Bundesamt nach § 15a
Abs. 1 Satz 1 AsylG mobile Datentrager des Antragstellers auslesen.

Die Antragsteller sind nach §§ 15 Abs. 2 Nr. 6, 15a Abs. 1 Satz 2 AsylG verpflichtet, dem
Bundesamterstens alle mobilen Datentrager vorzulegen, auszuhandigen und zu Uberlas-
sen, die in ihrem Besitz sind und die fur die Klarung der Identitat und Staatsangehdrigkeit
von Bedeutung sein kdnnten (derzeit: Mobiltelefon, Smartphone, Tablet) und zweitens die
notwendigen Zugangsdaten flur ein Auslesen der Datentrager zur Verfligung zu stellen.
Auf diese Mitwirkungspflichten werden die Antragsteller bereits im Rahmen der Erlauterung
bzw. Aushandigungmit der Erstbelehrung (D0179) hingewiesen.

Das Auswerten der ausgelesenen Daten darf nach § 15a Abs. 2 AsylG nur durch einen
Volljuristen erfolgen (Satz 6) und ist nur zulassig, soweit dies flr die Feststellung der Iden-
titat und Staatsangehorigkeit des Antragstellers erforderlich ist und der Zweck der Mal3-
nahme nicht durch mildere Mittel erreicht werden kann (Satz 1). Liegen tatsachliche An-
haltspunkte flr die Annahme vor, dass durch die Auswertung von Datentragern allein Er-
kenntnisse aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung erlangt wirden, ist die Mal3-
nahme unzulassig. Erkenntnisse aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung, die durch
die Auswertung von Datentragern erlangt werden, dirfen nicht verwertet werden.

Prozessschritte und Zustandigkeiten im AmD Verfahren

Das AmD-Verfahren gliedert sich allgemein in folgende wesentliche Prozessschritte:

1. Prufung, ob der Antragsteller im Besitz eines gultigen, d.h. nicht abgelaufenen und
nicht offensichtlich gefalschten, Passes, Passersatzes oder sonstigen geeigneten
Identitatsnachweises ist;

im Verneinungsfall:

2. Klarung, ob der Antragsteller im Besitz eines mobilen Datentragers ist; bejahendenfalls:

3. Verlangen der Herausgabe des mobilen Datentragers und der entsprechenden Zu-
gangsdaten

4. Priufung von Hinweisen auf vorangegangene Vorlage/Abgabe von Pass- bzw. Passer-
satzpapieren oder sonstigen geeigneten Identitatsnachweisen

5. Auslesen des mobilen Datentragers

6. Speicherung der ausgelesenen Daten und des automatisch generierten Ergebnisbe-
richts im Datentresor

7. Antrag des Entscheiders auf Freigabe des Ergebnisberichts zur Nutzung im Verfahren

8. Entscheidung des Volljuristen Uber die Freigabe des Ergebnisberichts

9. Nutzung des Ergebnisberichts im Verfahren (Auswertung)

S. zu den Einzelheiten: 3.1.2.
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Die Anhoérung ist nicht als eines der vorab einzubeziehenden milderen Mittel zu klassifizie-
ren. Dies ergibt sich aus der Begrindung des Gesetzes zur besseren Durchsetzung der
Ausreisepflicht, mit dem die Regelung des § 15a neu in das Asylgesetz eingeflugt worden
war 162, Die Registrierung des Asylgesuchs wird naturgemaf vor der Anhorung durchge-
fuhrt, vom Gesetzgeber jedoch als regelmalig zu nutzender Zeitpunkt — im Rahmen der
Erforderlichkeitsprifung — angegeben.

Durch den Verweis auf § 15a Abs. 2 Satz 6 AsylG ist vorgegeben, dass die aus dem mobilen
Datentrager ausgelesenen und in einem Ergebnisbericht zusammengefassten Informatio-
nen nur von Bediensteten ausgewertet werden dirfen, welche die Befahigung zum Richter-
amt haben (Volljuristen). Diese prifen im Einzelfall die Einbeziehung des standardisiert ge-
nerierten Ergebnisberichts nach den Grundsatzen der Erforderlichkeit und Verhaltnismalig-
keit und entscheiden Uber die Freigabe des Berichts zur Verwendung durch den Entscheider
im Asylverfahren. Nach der gesetzlichen Ermachtigung ist die Auswertung ausschlief3lich
zur Feststellung der Identitat und Staatsangehorigkeit zulassig. Die Nutzung, Einordnung
und Bewertung der im Ergebnisbericht zusammengefassten Informationen im Verfahren,
insbesondere in der Anhorung, obliegt allein dem Entscheider.

Ziel des Auslesens und Auswertens von mobilen Datentragern ist es:

- die gesetzlichen Vorgaben des § 15 Abs. 2 Nr. 6 i. V. m. §15a AsylG umzusetzen.

- Indizien bzw. Plausibilisierungshinweise zur Feststellung der Identitat und Staatsan-
gehorigkeit des Antragstellers (Fokus: auf dem mobilen Datentrager -derzeit Mobil-
telefon/Smartphone/Tablet- gespeicherte Metadaten) zu gewinnen, welche insbe-
sondere die Vorbereitung zur Anhorung unterstutzen und welche in der Anhdrung zu
klaren sind.

- die fur die Feststellung der Identitdt und Staatsangehorigkeit relevanten Daten zu
erheben.

Die vordefinierten relevanten Daten werden mit dem Ergebnisbericht zentral in einem Da-
tentresor im Bundesamt gespeichert und sind bis zur Entscheidung des Volljuristen vor Zu-
griff durch Dritte oder nicht berechtigte Angehdrige des Bundesamtes geschutzt.

Beim Auslesen und Auswerten der Daten zur Identitatssicherung von Antragsstellern han-
delt es sich nicht um eine Datengewinnung ,auf Vorrat‘, sondern um eine Regelung mit
klarer und eingegrenzter Zweckbestimmung der Feststellung von Identitat und Staatsange-
horigkeit.

162 BT-Drs. 18/11546: ,Zeitpunkt des Auslesens der Datentrager ist, sofern sich die MaRnahme als erforderlich
erweist, regelmafig die Registrierung als Asylsuchender. Um die Bearbeitungszeiten des Asylverfahrens nicht
zu beeinflussen, darf sich die Auswertung nicht verfahrensverzdégernd auswirken (...)”
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3.1.2. Ablauf des Auslesens bei der Registrierung bzw. Asylantragstellung

Im Rahmen der Registrierung bzw. Antragsannahme prift das AVS entsprechend §§ 15
Abs. 2 Nr. 6, 15a Abs. 1 Satz 1 AsylG zunachst, ob ein gliltiger Pass, Passersatz oder
sonstiger geeigneter Identitadtsnachweis vorliegt, d. h. die Vorlage abgelaufener Dokumente
lasst die Mitwirkungspflicht des Antragstellers nicht entfallen.

Unter einem Pass oder Passersatz ist Folgendes zu verstehen:

e Bei einem Pass handelt es sich um ein staatliches Identifikationspapier, das die
Staatsangehorigkeit der abgebildeten Person nachweist und aus Sicht des aus-
stellenden Staates die Ausreise und den Auslandsaufenthalt erlaubt und die Wie-
dereinreise des Inhabers garantiert

e Passersatz ist ein Dokument, das allein oder mit einem Visum oder Aufenthaltsti-
tel zum grenzuberschreitenden Reisen berechtigt und einige, aber nicht alle Funk-
tionen des Reisepasses erflllt. Nach § 3 AufenthV fallen hierunter auch Reise-
ausweise fUr Flichtlinge und Reiseausweise flr Staatenlose, die von anderen Be-
horden als von deutschen Behorden ausgestellt wurden.

Ebenso gilt dies nach § 4 AufenthV fiur Reiseausweise flr Flichtlinge, Reiseaus-
weise fur Auslander und Reiseausweise fir Staatenlose, die von deutschen Be-
horden ausgestellt wurden.

Der Personalausweis (ID-Karte) ist weder Pass noch Passersatz, sondern stellt
ein sonstiges Personaldokument dar.

» Wann ein Pass/Passersatzdokument ungltig ist, bestimmt sich nach § 11 PassG.
Ungultig ist das Dokument danach insbesondere, wenn es eine einwandfreie
Feststellung der Identitat nicht zulasst oder das Dokument verandert worden ist
oder die Gultigkeitsdauer abgelaufen ist.

Ein gultiger sonstiger geeigneter Identitatsnachweis liegt bei Personaldokumenten vor, die
von einer staatlichen Behorde ausgestellt wurden und mit einem Foto des Antragstellers
versehen sind.

Grundsatzlich sind dies:

- Fuhrerschein

- Militarausweis

- Personalausweis (ID-Karte)

Etwaige Ausnahmen sind den HKL-Leitsatzen bzw. deren Erganzenden Ausflihrungen zu
dem betroffenen Herkunftsland zu entnehmen'®3, In Zweifelsfallen ist ein Entscheider zur

163 5. derzeit etwa die Ausfiihrungen ,Afghanische Tazkira“ in den Erganzenden Ausfiihrungen zu den HKL-
Leitsatzen Afghanistan
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Prifung der Geeignetheit des Dokuments zur Feststellung von Identitat und Staatsangeho-
rigkeit hinzuzuziehen. Uber das Prifungsergebnis ist vom AVS ein Aktenvermerk (D0017)
in die MARIiS-Akte aufzunehmen.

Sofern Uber diese Dokumententypen hinausgehende Dokumente vorgelegt werden, die
ebenfalls von einer staatlichen Behorde ausgestellt wurden und mit einem Foto des An-
tragstellers versehen sind, ist vom AVS ein Entscheider zur Prifung der Geeignetheit des
Dokuments zur Feststellung von Identitat und Staatsangehorigkeit hinzuzuziehen. Uber das
Prifungsergebnis ist vom AVS ein Aktenvermerk (D0017) in die MARiS-Akte aufzunehmen.
In den Fallen, in denen die Priufung des Entscheiders die Geeignetheit des vorgelegten Do-
kuments feststellt, ist das Grundsatzreferat entsprechend zu informieren.

Entsprechende Pass-und Passersatzdokumente und auch andere zum Nachweis der |den-
titat vorgelegte Dokumente nimmt das AVS entgegen und leitet sie der PTU zur Uberpriifung
zu (siehe ,Urkunden- und Dokumentenprifung®).

Wird der Pass, Passersatz oder der sonstige geeignete Identitatsnachweis durch die 1. Prif-
ebene der PTU bestatigt, ist von einem echten Dokument auszugehen.

Kann der Antragsteller keinen und noch gultigen Pass, Passersatz oder sonstigen geeigne-
ten Identitatsnachweis vorlegen, wird er durch das AVS nach dem Vorhandensein von mo-
bilen Datentragern und der entsprechenden Zugangsdaten gefragt und ggf. um deren Her-
ausgabe gebeten. Mit dem Dokument D1705 (Datentrager_ Erklarung), das der MARIS-
Schriftstlickliste hinzugefligt wird, wird vom AVS festgehalten, ob der Antragsteller erstens
einen mobilen Datentrager aushandigtund dessen Zugangsdaten zur Verfligung stellt, oder
zweitens nicht im Besitz eines mobilen Datentragers ist oder drittens zwar im Besitz eines
mobilen Datentragers ist, diesen aber zum heutigen Termin nicht bei sich fuhrt, sondern erst
zum nachsten Termin beim Bundesamt mitbringen wird oder viertens die Herausgabe ver-
weigert. Wird die Herausgabe des mobilen Datentragers oder die Zurverfigungsstellung der
entsprechenden Zugangsdaten verweigert, wird der Antragsteller erneut auf seine Mitwir-
kungspflichten und darauf hingewiesen, dass bei Nichtmitwirkung das Verfahren gem. der
vom Antragsteller unterschriebenen Erstbelehrung nach § 33 Abs. 1 Satz 1 AsylG eingestellt
oder der Asylantrag nach angemessener inhaltlicher Prifung abgelehnt werden kann.

Das Bundesamt hat keine Maoglichkeit, dem Antragsteller den mobilen Datentrager unter
Anwendung von Zwang wegzunehmen.

Soweit der Antragsteller dem Bundesamt einen mobilen Datentrager uberlassen und die
entsprechenden Zugangsdaten zur Verfugung gestellt hat, ist durch den AVS-Mitarbeiter
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eine Recherche durchzufiihren. Diese umfasst unter Einbeziehung von Hinweisen des An-
tragstellers auf eine vorangegangene Vorlage/Abgabe von Pass-, Passersatzpapieren oder
sonstigen geeigneten Identitatsnachweisen bei anderen Behorden, ob im AZR entspre-
chende Personaldokumente erfasst sind (Erfassung durch andere Behdrden) oder VISA
Treffer vorliegen. Im Erfolgsfall wird dies in der Akte per Aktenvermerk (D0017) dokumen-
tiert.

Liegen Hinweise vor, dass ldentitatsdokumente bei einer anderen innerdeutschen Behorde
vorliegen, ohne dass deren Echtheit dort bereits festgestellt wurde, sind diese - soweit mdg-
lich - anzufordern.

In den Fallen, in denen durch eine andere innerdeutsche Behorde bereits die Echtheit eines
dort vorgelegten gultigen Pass, Passersatzpapieres oder sonstigen geeigneten Identitats-
nachweises festgestellt wurde, ist der mobile Datentrager an den Antragsteller zurtickzuge-
ben.

In den Gbrigen Fallen wird der mobile Datentrager an dem dafir vorgesehenen Rechner und
grundsatzlich im Beisein des Antragstellers ausgelesen. Die ausgelesenen Daten werden
automatisiert zu einem Ergebnisbericht zusammengefasst und nebst der zugehdérigen Datei
in einem Datentresor gespeichert.

Zu den weiteren Einzelheiten des durch das AVS zu beachtenden Verfahrens s. DA AVS,
Kapitel ,Auslesen mobiler Datentrager, 1.2.Verfahren.

Hinweis:

Bei Folgeantragen erfolgt das Auslesen von mobilen Datentragern nur dann, wenn der zu-
standige Entscheider beabsichtigt, eine (informatorische) Anhdérung durchzufihren und das
Auslesen des mobilen Datentragers entsprechend vorab verfugt (D0952) hat. Das Auslesen
des mobilen Datentragers erfolgt rechtzeitig vor Beginn der (informatorischen) Anhorung.

3.1.3. Ablauf des Verfahrens zur Freigabe des Ergebnisberichts zur Nutzung im
Asylverfahren bzw. Léschung der erhobenen Daten

3.1.3.1. Allgemeines

Hinweis zur Freigabe- und Léschanwendung (FLA):

Die nachfolgenden flir die Entscheider und Volljuristen getroffenen Regelungen gelten nur
in denjenigen Referaten, in denen die FLA bereits zur Verfigung steht.

Fir die Ubrigen Referate, in denen die FLA noch nicht zur Verfligung steht, gelten die bis-
herigen Regelungen fort (siehe Vorgehensweise ohne Freigabe- und Léschanwendung).
Hintergrund fur die (zunachst) unterschiedliche Vorgehensweise ist der Umstand, dass die
FLA betroffenen Referaten im Rahmen des Flachen-Rollouts zu unterschiedlichen Zeiten
zur Verfugung gestellt wird.
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Die Beantragung der Freigabe des Ergebnisberichts zur Verwendung im Asylverfahren beim
Volljuristen bzw. die Veranlassung der Loschung der erhobenen Daten durch den Entschei-
der erfolgt ausschlieBlich Uber die FLA.

Die Freigabe des Ergebnisberichts zur Verwendung im Asylverfahren bzw. die Veranlas-
sung der Loschung der erhobenen Daten durch den Volljuristen erfolgt ebenfalls ausschliel3-
lich Uber die FLA.

Die FLA fihrt den Entscheider bzw. den Volljuristen entlang eines festgelegten Workflows
durch die vorgegebenen Verfahrensoptionen und erforderlichen Arbeitsschritte.

In der weiteren Darstellung werden die wesentlichen Arbeitsschritte zur Bearbeitung der
Vorgange durch den Entscheider bzw. den Volljuristen beschrieben.

Fur eine ausflhrlichere Einfihrung und Darstellung der Funktionen in der FLA wird auf das
Nutzerhandbuch Freigabe- und Loschanwendung verwiesen.

Die im bisherigen Verfahren handisch zu erstellenden Dokumente werden durch die Nut-
zung der Freigabe- und Léschanwendung (FLA) an Hand der dort vorgenommenen Einga-
ben automatisch erstellt und in die MARIiS-Schriftstickliste Gbernommen.

Die in der MARIS-Akte vorzunehmenden Eingaben von Zusatzinformationen zum AmD Ver-
fahren sind fur das Ergebnis, ob ein mobiler Datentrager (durch das AVS) ausgelesen
wurde, und Uber als Ergebnis der Verwendung im Verfahren (durch die Entscheider) han-
disch vorzunehmen.

3.1.3.2. Ablauf des Verfahrens beim Entscheider
Die Akte wird an den flr die Bearbeitung des Verfahrens, insbesondere die Durchflihrung
der Anhorung zustandigen Entscheider weitergeleitet.

Dieser pruft zeitnah nach Eingang der Akte bei ihm, spatestens jedoch im Rahmen der Vor-
bereitung der Anhérung basierend auf der Gesamtschau aller verfigbaren Informationen,
ob die Identitat und Staatsangehdrigkeit des Antragstellers als eindeutig geklart anzusehen
sind.

Sofern im Asylverfahren die grundsatzlich vorgesehene Anhdrung nicht durchgefiihrt wird,
z. B. weil eine Ricknahme des Asylantrages vor Anhdrung erfolgt oder das Verfahren vor
der Anhérung wegen Nichtbetreibens gem. § 33 AsylG eingestellt wird, ist spatestens vor
Erlass des (Einstellungs)Bescheides darlber zu entscheiden, ob die ausgelesenen Daten

Identitatsfeststellung 12/20 Stand 02/24


file://///vsrvNM2datafiler.localnet.de/vorlagen$/DA-Asyl/Anl-Asyl/Nutzendenhandbuch_Freigabe_und_Löschanwendung.pdf

in das Verfahren einzubeziehen oder zu I6schen sind. Fur die vorzunehmende Prifung er-
geben sich keine Besonderheiten; es ist auch hier zu prifen, ob eine Einbeziehung der
ausgelesenen Daten zwecks Klarung von Identitat und Staatsangehdorigkeit erforderlich ist.

Nach Anmeldung in der FLA und Auswahl des Tabs ,AmD Ergebnisberichte” 6ffnet sich die
Maske “Entscheidung iiber die Freigabe von Ergebnisberichten“, die eine Ubersicht aller
Vorgange des jeweiligen Referates enthalt, flr die eine Zustandigkeit des Entscheiders be-
steht. Uber eine Suchfunktion kann ein Vorgang bei Bedarf direkt aufgerufen werden.

Nach dem Offnen des ausgewahlten einzelnen Vorgangs ist dessen Bearbeitung in der
Maske ,Entscheidung dber die Auswertung eines Datentrdgers” moglich.

Sofern die Prifung ergeben hat, dass Identitat und Staatsangehdrigkeit des Antragstellers
nicht eindeutig geklart sind und die Einbeziehung des Ergebnisberichts nicht flr erforderlich
erachtet wird, beantragt der Entscheider durch Auswahl der Option ,Freigabe beantragen®
die Freigabe des Ergebnisberichts zur Nutzung im Asylverfahren beim Volljuristen.

Durch den Abschluss dieses Auswahlvorgangs wird in der Schriftstiickliste der MARiS-Akte
automatisch das entsprechend befillte Dokument (,D1735-Datentrdger Auswertungsan-
trag®) erzeugt.

Sofern die Prifung ergeben hat, dass Identitat und Staatsangehdrigkeit des Antragstellers
eindeutig geklart sind und die Einbeziehung des Ergebnisberichts fir erforderlich erachtet
wird, beantragt der Entscheider durch Auswahl der Option ,Léschung veranlassen“ die pro-
tokollierte Loschung des Ergebnisberichts und der dazugehorigen XML-Datei.

Durch den Abschluss dieses Auswahlvorgangs wird in der Schriftstlickliste der MARiS-Akte
automatisch das entsprechend befillte Dokument (,D1735-Datentrdger Auswertungsan-
trag®) erzeugt.

3.1.3.3. Ablauf des Verfahrens beim Volljuristen

Nach Anmeldung in der FLA und Auswahl des Tabs ,AmD Ergebnisberichte* 6ffnet sich die
Maske “Entscheidung iiber die Freigabe von Ergebnisberichten, die eine Ubersicht aller
Vorgange des jeweiligen Referates enthalt, fir die eine Zustandigkeit des Volljuristen be-
steht. Uber eine Suchfunktion kann ein Vorgang bei Bedarf direkt aufgerufen werden.

Nach dem Offnen des ausgewahlten einzelnen Vorgangs ist dessen Bearbeitung in der
Maske ,Entscheidung (iber die Auswertung eines Datentrdgers“ moglich.

Der Volljurist pruft zunachst ebenfalls basierend auf der Gesamtschau aller verfigbaren In-
formationen, ob die Identitat und Staatsangehorigkeit des Antragstellers als eindeutig ge-
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klart anzusehen sind und -falls nicht- die Freigabe des Ergebnisberichtes auch verhaltnis-
maRig ist, also keine milderen Mittel vorliegen. Die Prifung umfasst dabei auch die Uber-
prufung der von AVS und SB-E im bisherigen Verfahren vorgenommenen rechtlichen Be-
wertungen.

Soweit zwischenzeitlich Hinweise zu Identitat oder Staatsangehdrigkeit des Auslanders er-
folgt sind — wie beispielsweise vorgelegte ungultige Personalpapiere oder Personenstands-
dokumente - sind diese zu berlcksichtigen. Auch die Ergebnisse der weiteren IDM-S-Tools,
die sich im Zeitpunkt der Prifung in der Verfahrensakte befinden, sind einzubeziehen.

Ein Mittel zur Identitats- und Staatsangehorigkeitsfeststellung ist dann milder, wenn es als
Mittel zur Feststellung der Identitat und Staatsangehorigkeit gleich geeignet ist, aber eine
geringere Eingriffsintensitat hinsichtlich der betroffenen Grundrechte aufweist.

Als mildere Mittel zur Identitats- und Staatsangehoérigkeitsfeststellung sind jedenfalls abge-
laufene und damit ungultige Passe, Passersatzpapiere oder die oben ausdrtcklich genann-
ten sonstigen geeigneten Identitatsnachweise anzusehen, soweit sie nicht erkennbar ge-
oder verfalscht sind.

Sonstige Dokumente, die vom Bundesamt auf Echtheit hin gepruft werden kénnen, wie Ge-
burts- oder Heiratsurkunden, kdnnen als milderes Mittel anzusehen sein, soweit es keine
konkreten Hinweise auf Falschung gibt.

Soweit konkrete Anhaltspunkte dafir vorliegen, dass es sich bei dem vorgelegten Dokument
zwar um ein echtes Dokument handelt, mit dem aber ein unrichtiger Inhalt bescheinigt wird
(bspw. Ausstellung aus Gefalligkeit, Ausstellung eines echten Dokuments in Folge der Vor-
lage ge-/verfalschter Dokumente), ist dieses Dokument nicht als milderes Mittel geeignet.

Urteile und Zeitungsartikel werden regelmafig nicht als mildere Mittel der Klarung der Iden-
titat und Staatsangehorigkeit anzusehen sein, da sie allenfalls einen textlichen Bezug zu
einer namentlich genannten Person herstellen, deren Ubereinstimmung mit dem vorlegen-
den Auslander in der Regel vollig ungeklart ist und deren Besitz — unabhangig verbreiteter
Falschungsmaoglichkeiten - keinerlei Indiz fur die personliche Betroffenheit des Vorlegenden
durch dieses Dokument liefert.

Sofern die Prifung ergeben hat, dass Identitat und Staatsangehdrigkeit des Antragstellers
nicht eindeutig geklart sind und diese Klarung auch nicht durch mildere Mittel erreicht wer-
den kann, genehmigt der Volljurist durch Auswahl der Option ,Freigabe erteilen“ die Frei-
gabe des Ergebnisberichts zur Nutzung im Asylverfahren durch den Entscheider.
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Durch den Abschluss dieses Auswahlvorgangs wird in der Schriftstlickliste der MARiIS-Akte
automatisch das entsprechend befillte Dokument (,D1706-Datentrager Auswertung®) er-
zeugt. Dartber hinaus wird der Ergebnisbericht mit dem Indizierbegriff ,D1695-HandyDa-
ten_Report* zur MARIS-Schriftstiickliste hinzugeflugt.

Sofern die Prifung ergeben hat, dass Identitat und Staatsangehdrigkeit des Antragstellers
eindeutig geklart sind oder diese Klarung durch mildere Mittel erreicht werden kann, veran-
lasst der Volljurist durch Auswahl der Option ,Antrag ablehnen“ die protokollierte L6schung
des Ergebnisberichts und der dazugehorigen XML-Datei.

Durch den Abschluss dieses Auswahlvorgangs wird in der Schriftstlickliste der MARiIS-Akte
automatisch das entsprechend beflillte Dokument (,D1706-Datentrédger Auswertung®) er-
zeugt.

3.1.3.4. Verfahren zur Vergabe der Rollen ,,Entscheider” und Volljurist*

Da es sich bei der Freigabe- und Loschanwendung um eine Webanwendung handelt, erfor-
dert deren Nutzung eine besondere Zugriffsberechtigung, die in einem eigenen Verfahren
vergeben wird (siehe FLA-Vergabe der Zugriffsberechtigung).

3.1.4. Nutzung des Ergebnisberichts

Eine Léschung des Ergebnisberichts aus der MARIiS-Akte ist auch dann nicht mehr zu ver-
anlassen, wenn zu einem spateren Zeitpunkt weitere der Klarung von ldentitat und Staats-
angehorigkeit dienende Informationen, insbesondere vorgelegte echte Personaldokumente,
zur Akte gelangt sind. Hintergrund dafir ist, dass die Einbeziehung des Ergebnisberichts in
das Verfahren im Zeitpunkt der getroffenen Entscheidung erforderlich und verhaltnismafig
gewesen und damit rechtmalig erfolgt ist.

Der zur Akte genommene Ergebnisbericht enthalt neben den Angaben zur Zuordnung des
ausgelesenen Gerats in Ubersichtlicher Form unter anderem folgende Angaben:

e in welche Lander wurde am haufigsten telefoniert bzw. aus welchen Landern wurde

am haufigsten angerufen

e fur Nachrichten sind entsprechende Angaben enthalten

e in welchen Sprachen wurde kommuniziert

e in welchen Landern befinden sich die eingerichteten Kontakte

e Anzahl der aufgerufenen Webseiten nach Landerdoméane

e ausgelesene Geo-Daten des Datentragers

Die genannten Daten kdnnen die Identitat und Staatsangehorigkeit des Antragstellers nicht
belegen, liefern jedoch Hinweise darauf, ob die vom Antragsteller gemachten Angaben tat-
sachlich zutreffen kdnnen. Ergeben sich Hinweise auf eine andere Identitat und/oder eine
andere Staatangehorigkeit, sind diese Punkte im Rahmen der Anhérung aufzuklaren. Durch
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Vorhalte ist dem Antragsteller Gelegenheit zu geben, Widersprtiche oder Unklarheiten auf-
zuklaren.

In der Anhorung darf unmittelbarer und konkreter Bezug auf den Ergebnisbericht genom-
men werden, ohne diesen dem Antragsteller auszuhandigen.

Hinweis:

In der Bescheidbegriindung kommt eine Bezugnahme-auf den Ergebnisbericht regelma-
Rig nicht in Betracht, da hier der Inhalt der Anhdérung, in der die Ergebnisse des Berichts
angesprochen wurden, herangezogen werden kann. Sofern dartber hinaus eine Bezug-
nahme auf den Ergebnisbericht erforderlich sein sollte, darf diese ausschliel3lich bei der
Bewertung zur Identitat und Staatsangehorigkeit erfolgen.

Im Anschluss an die Anhorung, ausnahmsweise in den Fallen, in denen keine Anhorung
durchgefuhrt wird, nach Prifung der Auswertungsergebnisse und vor der Entscheidung
Uber den Asylantrag, erfasst der Entscheider in der Maske ,Zusatzinformationen Person*
unter Auswahl des Attributs ,AmD-Ergebnisdokumentation der Auswertung“ das Ergebnis
der Auswertung der ausgelesenen Daten durch Auswahl des Status ,Report stiitzt Ast-An-
gaben®, ,Report stiitzt Ast-Angaben nicht* oder ,keine verwertbaren Erkenntnisse”.

3.1.5. Schriftliche Antrage

Bei Antragstellern, die ihren Asylantrag schriftlich nach § 14 Abs. 2 AsylG gestellt haben,
wird ein ggf. erforderliches Auslesen der mobilen Datentrager (derzeit Mobiltelefon/Smart-
phone/Tablets) im Vorfeld der Anhérung durchgefiihrt. Der Entscheider verfligt im Falle ei-
nes erforderlichen Auslesens der mobilen Datentrager, dass der fir das Auslesen zustan-
dige AVS Mitarbeiter sich unmittelbar vor Beginn der Anhérung den oder die mobilen Da-
tentrager des Antragstellers aushandigen lasst und sodann durch Einbeziehung eines Voll-
juristen die Erforderlichkeit der Herausgabe der Zugangsdaten nebst unmittelbarem Ausle-
sen des mobilen Datentragers gepruft wird D0952).

Die Prufung der Erforderlichkeit erfolgt auch in diesem Fall nach den oben beschriebenen
Grundsatzen (s. hierzu oben: ,Prozessschritte und Zustandigkeiten im AmD Verfahren®)
Gleiches gilt, wenn im Rahmen einer (auch schriftlichen) Folgeantragstellung gem. § 71
Abs. 2 Satz 4 AsylG eine (informatorische) Anhorung erfolgen soll.

3.1.6. Nachtragliche PTU-Ergebnisse

Werden ldentitat und Staatsangehdrigkeit des Antragstellers erst nach erfolgter Anhérung
eindeutig nachgewiesen und sind von diesen abweichende Erkenntnisse aus dem Ergeb-
nisbericht in der Anhérung angesprochen worden, so sind der Entscheidung nur die durch
Pass oder Passersatz erwiesenen Angaben zugrunde zu legen.
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3.1.7. Ablauf des Verfahrens zur Freigabe des Ergebnisberichts zur Verwendung im
Asylverfahren bzw. Loschung der erhobenen Daten vor Asylantragstellung (in der
Vorakte)

Auch in den Fallen, in denen zwar im Rahmen der Erstregistrierung ein mobiler Datentrager

ausgelesen wurde, aber nachfolgend kein formlicher Asylantrag gestellt wird und das Ver-

fahren deshalb wegen Nichtbetreibens einzustellen ist, ist Uber die Freigabe oder Loschung
der ausgelesenen Daten zu entscheiden. In Betracht kommen hier drei Fallkonstellationen:

- Der Auslander, der ein Asylgesuch geaullert hat, kommt seiner Verpflichtung, sich bei
einer Aufnahmeeinrichtung zu melden, nicht unverztglich nach (§ 20 Abs. 1 AsylG).

- Der Auslander, der ein Asylgesuch geaullert hat, kommt seiner Verpflichtung, sich bei
der zustandigen Aufnahmeeinrichtung zu melden, nicht unverziglich nach (§ 22 Abs. 3
AsylG).

- Der Auslander, der ein Asylgesuch geaufiert hat und in der zustandigen Aufnahmeein-
richtung angekommen ist, kommt seiner Verpflichtung, den Asylantrag beim Bundesamt
zu stellen, nicht unverziglich nach (§ 23 Abs. 1 und 2 AsylG).

In diesen Fallen ergeht durch das AVS nach den dafir geltenden Regelungen eine Einstel-

lungsmitteilung an die ABH.

Vor der Ubersendung der Einstellungsmitteilung an die ABH ist Uiber die Verwendung der

ausgelesenen Daten zu entscheiden. Die Akte wird in diesen Fallen vom AVS an einen

Entscheider weitergeleitet. Fur das weitere Vorgehen gelten die unter den Punkten 3.1.3.2

und 3.1.3.3 dargestellten Vorgehensweisen entsprechend.

Nach deren Abschluss wird die Akte an den zustandigen AVS-Mitarbeiter zurlickgeleitet.

Das Bundesamt kommt mit dieser Vorgehensweise seiner Verpflichtung zur Klarung der

Identitat und Staatsangehdrigkeit von Auslandern nach, die ein Asylgesuch geauldert haben

und die keinen gultigen Pass oder Passersatz vorgelegt haben. Dies gilt insbesondere vor

dem Hintergrund, dass die Auslander in den genannten Fallkonstellationen gem. § 33 Abs.

5 Satz 1 AsylG die Moglichkeit haben, innerhalb von neun Monaten eine Wiederaufnahme

des Verfahrens zu beantragen, mit der Folge, dass das Bundesamt die Prifung in dem

Verfahrensabschnitt wiederaufnimmt, in dem sie eingestellt wurde.

Ausnahmsweise kommt Uber die drei genannten Fallkonstellationen hinaus eine Entschei-
dung uber die Freigabe oder Loschung der ausgelesenen Daten vor der Asylantragstellung
in Betracht, wenn andernfalls nicht gewahrleistet werden kann, dass diese Entscheidung so
zeitnah erfolgt, um eine Einbeziehung und Nutzung des Ergebnisberichts vor der Anhérung
zu ermoglichen. Dies kommt regelmaRig nur in Betracht, wenn Asylantragstellung und An-
hdérung in sehr engem zeitlichen Zusammenhang durchgefihrt werden sollen.

Uber das Vorliegen dieser Voraussetzungen entscheidet der Referatsleiter oder ein von ihm
bestimmter Mitarbeiter.

Fur das weitere Vorgehen gelten auch bei dieser Fallkonstellation die unter den Punkten
3.1.3.2 und 3.1.3.3 dargestellten Vorgehensweisen entsprechend.
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3.2. Sprach- und Dialekterkenung

Durch den softwaregestitzten Abgleich einer Sprechprobe mit einem Sprachmodell, kann
die Sprache / der Dialekt einer bestimmten Region zugeordnet werden. Damit kann die Ve-
rifikation bzw. Falsifikation des Herkunftslandes unterstutzt werden.

Bei Antragstellern, die keinen gultigen Pass, Passersatz oder ein anderes Identitatspapier
(siehe hierzu vergleichend Physikalisch-Technische Urkundenuntersuchung (PTU)) vorle-
gen kénnen und somit keine gesicherte Herkunftsbestimmung mdglich ist bzw. Zweifel an
den Identitats- und Herkunftsangaben und / oder der Echtheit der vorgelegten Dokumente
bestehen, kann der Antragsteller bei der Asylantragsannahme aufgefordert werden, eine
Sprechprobe per Telefon abzugeben. Die Sprachanalyse durch den Dialekt-ldentifizierungs-
Assistenten (DIAS) erfolgt bei Antragstellern ab vollendetem 14. Lebensjahr.

Nach erfolgter Analyse wird ein Ergebnisbericht (Report) erzeugt, der dariber informiert,
welche Sprache / welcher Dialekt mit welcher Wahrscheinlichkeit gesprochen wurde. Der
Ergebnisbericht wird im AVS mit dem Indizierbegriff ,Sprachindikation_Bericht* (Dokument
D1696) in die MARiS-Akte importiert. Dadurch steht das Ergebnis der Analyse dem Ent-
scheider zur Vorbereitung der Anhérung zur Verfligung. Ergeben sich Hinweise auf einen
anderen Herkunftsstaat als vom Antragsteller angegeben, sind diese Punkte im Rahmen
der Anhoérung aufzuklaren. Durch Vorhalten ist dem Antragsteller Gelegenheit zu geben,
Widerspriche oder Unklarheiten aufzuklaren.

Hinweis:
Eine pauschale hierarchische Wertung der Analyseergebnisse ist nicht moglich. Mehrdeu-
tigkeiten sind anlasslich der Anhérung zu hinterfragen.

Im Anschluss an die Prifung des Ergebnisberichts bzw. im Anschluss an die Anhérung
kennzeichnet der Entscheider in der MARIiS-Akte unter ,Zusatzinformationen Person® das
Ergebnis der Auswertung der Sprachanalyse (Sprachindikation_Auswertung) durch Set-
zung eines Hackchens bei ,Report stutzt Ast-Angaben® oder ,Report stutzt Ast-Angaben
nicht".

Fir den Einsatz der Sprachanalyse kommen Antragsteller in Betracht, die einen der arabi-
schen GroRdialekte (Maghrebinisch, Agyptisch, Irakisch, Levantinisch und Golf) sprechen
bzw. vorgeben zu sprechen. Darliber hinaus erfolgt die Sprachaufnahme bei Antragstellern,
die Dari oder Persisch (=Farsi) sprechen. Dari ist eine der Amtssprachen Afghanistans und
Persisch ist die Amtssprache im Iran.

Einzelheiten des Verfahrens kdnnen in der DA-AVS im Unterpunkt ,Sprach- und Dialekter-
kennung® nachgelesen werden.
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Schriftliche Asylerstantrage

Bei Auslandern, die ihren Asylantrag schriftlich nach § 14 Abs. 2 AsylG gestellt haben, kann
der zustandige Entscheider das Nachholen der Sprachanalyse im Vorfeld der Anhérung
verflgen, wenn er dies als erforderlich erachtet. Hierbei gelten die gleichen Vorgaben wie
bei der personlichen Asylantragstellung. Der fur die Anhérung zustandige Entscheider weist
den zustandigen AVS Mitarbeiter an, unmittelbar vor Beginn der Anhérung die Sprachana-
lyse durchzuflhren.

3.3. Bildbiometrie (LiBiAs)

Die Bildbiometrie ermoglicht im Rahmen der ed-Behandlung den Bildabgleich mit dem Da-
tenbestand im AZR zur Vermeidung von Dubletten/Mehrfachregistrierungen, aber auch
wahrend der Antragsannahme die Identifikation von Personen ohne Fingerabdriicke bzw.
Personen, bei denen noch keine Fingerabdriicke genommen werden durfen. Durch die Bild-
biometrie kdnnen Sicherheitsanfragen mit Fotografien schnell bearbeitet werden. Der Bild-
abgleich erfolgt unabhangig davon, ob der Antragsteller einen gliltigen Pass vorlegen kann.

Der Abgleich der Lichtbilder erfolgt zentral bei der AZR-Kontaktstelle Asyl. Werden echte
Mehrfachantrage gefunden, werden die entsprechenden Informationen an das zustandige
Verfahrensreferat zur weiteren Bearbeitung abgegeben.

3.4. Namenstranskription

TraLitA Ubertragt arabische Namen in die lateinische Schreibweise und stellt auRerdem eine
abgeleitete HKL-Prognostik zur Verfligung. Dadurch wird die Namensschreibweise im
BAMF nach einheitlichen Vorgaben standardisiert und die Datenqualitat in Bezug auf die
Namensschreibweise erhoht. Schlagt die Ubertragung des Namens in die lateinische
Schreibweise fehl, da es sich z. B. um einen kurdischen oder persischen Namen handelt,
wird kein Ergebnisprotokoll erstellt.

Werden z. B. im Rahmen der Erstregistrierung oder der Antragsentgegennahme Doku-
mente vorgelegt, die nachvollziehbar Aufschluss Uber die lateinische Schreibweise geben,
ist auf die Namenstranskription zu verzichten

Antragsteller aus dem Arabisch sprechenden Raum, die arabische Schrift sowohl lesen als
auch schreiben konnen, geben im Rahmen der Asylantragsannahme mittels einer mit ara-
bischen Schriftzeichen versehenen Tastatur ihren Namen ein. In anderen Fallen erfolgt die
Eingabe des Namens uber den Dolmetscher. Es erfolgt eine automatisierte Transkription
des Namens und aulRerdem eine Namensanalyse. Das System erstellt ein Protokoll, das als
» 1 ranskriptionsergebnis® (D1767) nach MARIS importiert wird.
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Weicht der transkribierte Name von dem in der Vorakte erfassten Namen ab, wird der
transkribierte Name durch das AVS zunachst in der Maske ,MFI — weitere Namen*“ erfasst.

Im Anschluss an die Prifung des transkribierten Namens mit evtl. bereits vorhandener an-
derer Schreibweise bzw. im Anschluss an die Anhorung erfasst der Entscheider in der Akte
unter ,Zusatzinformationen Person® das Attribut ,Transkription-Name*“ mit dem passenden
Status:

e Kein Ergebnis

e Name ubernommen

e Name als andere Schreibweise Ubernommen

e Name nicht Gbernommen (Dieser Punkt sollte die Ausnahme bleiben).

Nach Prifung der Herkunftsanalyse und Anhoérung erfasst der Entscheider in der MARIS-
Akte unter ,Zusatzinformationen Person“ das Attribut , Transkription-HKL" und je nach seiner
Bewertung der Hinweise aus der Analyse den passendenStatus:

e Kein Hinweis

e Hinweis nicht verifizierbar

¢ Hinweis stutzt Ast-Angaben

¢ Hinweis stutzt Ast-Angaben nicht

Die Personenzusatzinformationen dienen der statistischen Auswertung im Rahmen der wei-
teren Entwicklung der Datenbasis flr die Transkription.

Ob eine Anderung der Fihrungspersonalien in Betracht kommt, entscheidet der Entschei-
der und weist ggf. das AVS an, die ABH und AE sowie das BKA hierlber zu unterrichten.

Die Namensanalyse bezeichnet einen Vorgang der Darstellung moglicher HKL eines An-

tragstellers Uber Datenbanken und Haufigkeitsverteilungen. Der Hinweis auf ein mdgliches
HKL anhand der Schreibweise des arabischen Namens stellt eine Unterstitzung dar bei der
Plausibilisierung und Verifizierung der Herkunft der Antragsteller in der Anhérung. Die Her-
kunftslandprognose stellt in textueller und qualitativer Weise einen Hinweis zur Verbindung

des Namens zum angegebenen HKL, sowie zu weiteren moglichen HKL dar. Diese Hin-
weise stellen jedoch lediglich ein Indiz dar und haben keine Beweiskraft.

Folgende Beschreibungen sind maoglich:

"Normaler" Fall:

e Der Name kommt im angegebenen Land [Syrien] [selten/sehr selten] vor. In [den Lan-
dern/dem Land] [Libyen, Algerien und Marokko] kommt er hingegen haufiger vor.

e Der Name kommt im angegebenen Land [Afghanistan] [selten/sehr selten] vor. Auch in
anderen Landern kommt der Name selten vor, am haufigsten noch in [Saudi-Arabien,
Libanon und Jemen].
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e Der Name kommt im angegebenen Land [Syrien] [regelmaRig/haufig] vor. In [den Lan-
dern/dem Land] [Libyen, Algerien] kommt er haufiger vor. In [den Landern/dem Land]
[Irak] kommt er seltener vor.

Fall Ungeklart/Staatenlos:

e Der Name kommtin den Landern [Libyen, Algerien und Marokko] am haufigsten vor. Der
Name kommt insgesamt selten vor, am haufigsten noch in den Landern [Libyen, Algerien
und Marokko].

Ausnahme:

e Der Name konnte keinem Land zugeordnet werden.

Schriftliche Asylerstantrage

Bei Auslandern, die ihren Asylantrag schriftlich nach § 14 Abs. 2 AsylG gestellt haben, kann
eine Namenstranskription mit den gleichen Vorgaben wie bei der personlichen Asylantrag-
stellung erfolgen Der Entscheider verfligt ggf. an das AVS, die Namentranskription noch vor
Beginn der Anhérung durchzuftihren.

4. Sprach- und Textanalyse ( STA)

Ergeben sich nach vollstandig durchgefuhrter Anhérung und abschlielRender Anwendung
bzw. Bewertung aller IT-Tools erhebliche Zweifel an der behaupteten Herkunft des
Antragstellers, kann im Einzelfall geprift werden, ob eine STA maoglich ist. Ggf. erfolgt
Rucksprache mit dem Dolmetscherreferat, ob ein Gutachter flr die angegebene Sprache
zur Verfuigung steht.

Fur die Beauftragung einer STA hat die Referatsleitung der jeweiligen Organisationseinheit
fur entspr. zielgerichtete organisatorische Vorkehrungen zu sorgen.

Die STA ist kein Standardinstrument zur Klarung der Herkunft. STA-Auftrage sind auf Aus-
nahmefalle zu beschranken (z. B. Straftater, Haftfalle, Falle mit Hinweisen auf erhéhte Si-
cherheitsrelevanz, Falle mit VG-Beschlissen).

Vor der Beauftragung einer STA ist zunachst durch Entscheider und TL/Ref zu prtifen, ob
nicht bereits zu diesem Zeitpunkt eine Entscheidungsreife vorliegt oder anderweitig herge-
stellt werden kann. Ist dies nicht der Fall, ist eine STA unverzuglich beim zustandigen Fach-
referat zu veranlassen. Die Freigabe zur Beauftragung einer STA hat Gber die Referatslei-
tung vor Ort zu erfolgen. Die Begrindung fur die Beauftragung einer STA ist im Dokument
D1827 festzuhalten.

Folgt aus dem Sprachgutachten eine eindeutige Zuordnung zu einem anderen als dem be-
haupteten HKL oder eine Zuordnung mit hoher bzw. Uberwiegender Wahrscheinlichkeit, ist
vor der Entscheidung der HKL-Schlussel entsprechend abzuandern.
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Bei allen Fallen geringer Gewissheit oder ergebnislosem Sprachgutachten und weiterhin
bestehenden begriindeten Zweifeln an der behaupteten Staatsangehdrigkeit, ist eine Ande-
rung des HKL-Schllssels auf ,998“ vorzunehmen. (Staatsangehdrigkeit).

5. Abgabe von Personaldokumenten bei anderen Behorden

In den Fallen, in denen der Antragsteller vortragt, Personaldokumente bei einer anderen
Behorde, z. B. bei der Bundespolizei, abgegeben zu haben, die noch nicht zur Akte des
Bundesamtes gelangt sind, ist durch Nachfrage zu klaren, bei welcher Behdrde die Doku-
mente abgegeben wurden.

Bei HKL mit hoher Schutzquote oder Verfahren mit einer voraussichtlich positiven Entschei-
dung ist zu Uberprtfen, ob diese Dokumente in der fir die Erfassung von Personaldoku-
menten verbindlich zu verwendenden Anwendung PassTA (Pass Tracking Anwendung) er-
fasst sind.

Sind in PassTA die Personaldokumente erfasst, sind diese anzufordern und ggf. einer Pri-
fung durch die PTU zu unterziehen. Erfolgt bereits eine Prifung, ist hinsichtlich der Identi-
tatsfeststellung das Ergebnis der PTU abzuwarten.

Sind in PassTA keine Personaldokumente erfasst, sind die entsprechenden Dokumente
durch den Anhorer bei der in der Anhérung ermittelten Behérde unter Hinweis auf die Eilbe-
durftigkeit mit einer Einschatzung zur Echtheit anzufordern. Im Rahmen der Anforderung ist
der Hinweis mit aufzunehmen, dass nach Ablauf von 10 Arbeitstagen und keiner eingegan-
genen Ruckmeldung von einer Fehlanzeige ausgegangen wird.

Werden die angeforderten Dokumente Ubersandt, ist nach deren Eingang eine Prifung der
Unterlagen zu veranlassen. Sollten innerhalb von 10 Arbeitstagen keine Identitatsdoku-
mente eingehen, ist wie unter Punkt 2. zu verfahren.

Diese Verfahrensweise gilt auch in Fallen, in denen sich aus dem Akteninhalt ergibt, z. B.
aus einem Schreiben der Bundespolizei, dass bei einer anderen Behdrde
Personaldokumente vorgelegt wurden, die noch nicht zur Akte des Bundesamtes gelangt
sind.
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